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WAS IST UMWELTBAUBEGLEITUNG? 

In naturschutzbehördlichen Bewilligungsbeschei-

den für Abbauvorhaben und Deponien wird re-

gelmäßig eine sog. „Ökologische Bauaufsicht“ 

vorgeschrieben. Die Rechtsgrundlage dafür findet 

sich z.B. im Salzburger Naturschutzgesetz in § 50 

Abs. 3. Hier sind die Aufgaben einer Ökologischen 

Bauaufsicht wie folgt geregelt: 

 

„Die mit der ökologischen Bauaufsicht beauftragten Perso-

nen haben folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens 

dahingehend, ob die Vorschreibungen der Naturschutz-

behörde eingehalten werden; 

2. die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter 

Setzung einer angemessenen Frist für die der Bewilli-

gung entsprechende Ausführung des Vorhabens; 

3. die Mitteilung an die Naturschutzbehörde, wenn einer 

Beanstandung nicht fristgerecht entsprochen wird; 

4. die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher 

Vorschreibungen. 

 

Analog zur Ökologischen Bauaufsicht werden oft 

auch Baubegleitungen mit geologischen oder geo-

technischen, forstfachlichen, gewässerökologi-

schen, bodenkundlichen oder auch archäo-

logischen Kenntnissen vorgeschrieben. Sie 

werden gemeinsam als „Umweltbaubegleitung“ 

bezeichnet. 

 

Die Umweltbaubegleitung unterstützt den Unter-

nehmer bei der projekt- und bescheidkonformen 

Umsetzung seines Vorhabens. Sie hat beratende 

Funktion, in der Regel jedoch keine Weisungsbe-

fugnis. Sie ist soweit „verlängerter Arm der Be-

hörde“, wie dies in einem Bescheid explizit 

festgehalten wird, ansonsten ist sie nur dem Auf-

traggeber verantwortlich. In der Regel wird jedoch 

zumindest eine Berichtspflicht gegenüber der Be-

hörde (z.B. Vorlage von Quartals- oder Jahresbe-

richten) festgelegt. 

PROJEKTE 

Unser Büro ist u.a. für folgende Steinbrüche, 

Schottergruben und Deponien als Ökologische 

Bauaufsicht bzw. als Umweltbaubegleitung be-

stellt: 

 Bodenaushubdeponie ehem. „Soriatgrube“, 

Koppl 

 Lockergesteinsabbau „Puchleiten“, Strobl am 

Wolfgangsee 

 Stb. „Lupitsch“, Bad Aussee 

 Lockergesteinsabbau „Tricklgrube“, Abtenau 

 Lockergesteinsabbau „Köstlerwald“, Unken 

 Lockergesteinsabbau „Pfannhaus“, Unken 

 Lockergesteinsabbau „Vorderkaser“, St. Martin 

bei Lofer 

 Lockergesteinsabbau „Eisgraben“, Werfen 

 Dolomit-Tagebau „Scheukofen“, Werfen 

 Kalkstein-Tagebau „Klammsteinbruch“, Dorf-

gastein 

 Stb. „Steglehen“, St. Johann im Pongau 

 Stb. „Hohe Mauer“, St. Johann im Pongau 

 Stb. „Ginau“, St. Johann im Pongau 

 Lockergesteinsabbau „Zaimwald“, Radstadt 

 Kalkglimmerschiefer-Tagebau „Hiasbauer-

bruch“, St. Michael im Lungau 

 

QUALIFIKATIONEN 

 Hochschulzertifikat „Besondere Fachkunde 

Umweltbaubegleitung“, HS Osnabrück / bdla 

(2013) 

KONTAKT 

REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH 

T: +43/662/45 16 22-0 

F: +43/662/45 16 22-20 

E: office@regioplan.org 

www.regioplan.org 

http://www.regioplan.org/

